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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

15.02.2024 

Geschäftszahl 

Ra 2022/09/0096 

Rechtssatz 

§ 29 Abs. 2 VwGVG räumt dem Gericht einen (weiten) Spielraum ein, indem nur ganz allgemein 
normiert wird, dass die Verkündung des Erkenntnisses "in der Regel" sogleich in der Verhandlung zu 
erfolgen hat und diese Verpflichtung gemäß Abs. 3 Z 2 entfällt, wenn das Erkenntnis nicht sogleich nach 
Schluss der mündlichen Verhandlung gefasst werden kann. Dass der dem VwG hierdurch eingeräumte 
Spielraum (im vorliegenden Fall vom BVwG), das sich zur Begründung der Unterlassung der 
Erkenntnisverkündung in der Verhandlungsschrift auch ausdrücklich auf die zuletzt genannte 
Gesetzesstelle bezogen hatte, überschritten worden wäre, ist nicht ersichtlich (VwGH 3.10.2022, Ra 
2022/06/0033). Die Entscheidung des EGMR vom 17.1.2008, Nr. 14810/02, Ryakib Birykov gegen 
Russland, ist nicht einschlägig, ging es dort doch darum, dass nur die Beteiligten das auf der 
Geschäftsstelle niedergelegte vollständige Urteil mit Begründung einsehen konnten, was als Verstoß 
gegen Art. 6 Abs. 1 MRK gewertet wurde. Hingegen reicht es nach der Rechtsprechung des EGMR 
grundsätzlich aus, wenn das Urteil in einer Art und Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, 
die eine Kontrolle ebenso gut ermöglicht wie eine öffentliche Verhandlung. 
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